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A._____,  

Beklagter und Beschwerdeführer 

 

gegen 

 

Stadtgemeinde Zürich,  

Klägerin und Beschwerdegegnerin 

vertreten durch Stadtpolizei Zürich 

 

betreffend Forderung 

Beschwerde gegen einen Urteilsvorschlag des Friedensrichteramtes Uitikon 
vom 5. Oktober 2021 (GV.2021.00011) 
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Erwägungen: 

1. a) Mit Datum vom 5. Oktober 2021 unterbreitete das Friedensrich-

teramt Uitikon (Vorinstanz) den Parteien einen Urteilsvorschlag, wonach der Be-

klagte verpflichtet werde, der Klägerin Fr. 433.80 nebst Zins und Betreibungskos-

ten zu bezahlen (Urk. 9 Dispositiv-Ziffer 1), die Kosten dem Beklagten auferlegt 

würden (Urk. 9 Dispositiv-Ziffer 3) und wonach der Urteilsvorschlag als ange-

nommen gelte und die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids habe, wenn er 

nicht innert 20 Tagen seit Eröffnung abgelehnt werde (Urk. 9 Dispositiv-Ziffer 6). 

b) Hiergegen (sowie gegen einen weiteren Entscheid; vgl. Beschwerde-

verfahren RU230011) reichte der Beklagte am 12. März 2023 eine Beschwerde 

ein und stellte die Beschwerdeanträge (Urk. 8 S. 1): 

"1. Ziffer 1 und 3 vom Urteil vom 5. Okt. 2021 und Ziffer 1, 3 und 4 vom Ur-
teil vom 16. Jan 2023 aufzuheben. 

 Die Beilagen sind integraler Bestandteil der Beschwerde (Inkl. schriftli-
che Anmerkungen auf Beilagen 1 und 6)" 

c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-7). Da sich die 

Beschwerde sogleich als offensichtlich unzulässig erweist, kann auf weitere Pro-

zesshandlungen verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 

2. a) Gegen einen Urteilsvorschlag, wie vorliegend, ist kein Rechtsmit-

tel möglich; ein solcher Urteilsvorschlag kann lediglich, aber immerhin, ohne 

Grundangabe abgelehnt werden. Wenn er dagegen nicht innert der Frist von 

20 Tagen abgelehnt wird, hat er die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids 

(Art. 211 Abs. 1 ZPO), der auch nicht mehr mit einer Beschwerde angefochten 

werden kann. So oder so kann auf die Beschwerde gegen den Urteilsvorschlag 

vom 5. Oktober 2021 nicht eingetreten werden. 

b) Bloss ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass vorliegend der Urteils-

vorschlag vom 5. Oktober 2021 dem Beklagten am 13. Oktober 2021 zugestellt 

wurde (Urk. 3b). Damit lief die Frist von 20 Tagen zur Ablehnung am 2. November 

2021 ab. Die vom Beklagten mit Schreiben vom 5. November 2021 (gleichentags 
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zur Post gegeben) sinngemäss erklärte Ablehnung des Urteilsvorschlags (Urk. 2) 

erfolgte damit verspätet. Es liegt ein rechtskräftiger Entscheid vor (vgl. Urk. 1). 

3. a) Für das Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert Fr. 433.80. 

Für das Beschwerdeverfahren kann umständehalber auf die Erhebung von Ge-

richtskosten verzichtet werden. 

b) Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu-

sprechen, dem Beklagten zufolge seines Unterliegens, der Klägerin mangels rele-

vanter Umtriebe (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO). 

Es wird beschlossen: 

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 

2. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Gerichtskosten erhoben. 

3. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge-

sprochen. 

4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage der 

Doppel von Urk. 8 und 10, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangs-

schein. 

Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermö-
gensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 433.80. 
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Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. 

 
Zürich, 23. März 2023 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

I. Zivilkammer 
 

Der Gerichtsschreiber: 
 
 
 

lic. iur. F. Rieke 
 

 
versandt am: 
ip 
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